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Jit. 41 fdjhicij. („Slieifterblatt") 509

Bom Submijfionétoefen.
(@d)Iu£.)

Slrt. 13. Soßettioeingaben fmb gegaitet; bei bereu
©inretchung ^aben bte Bemerber einen befonberen Be»

ooßmächiigten ju bezetdjnen unb geh für baS Angebot
unb bie oorfhriftSgemage SluSführung bet übernommenen
Arbeit ober Sieferung fottbarifc^ zu erltären.

@3 ift metier fc|on bereits ermähnt, unter melden
Umgänben eine Koßeltioeingabe angenommen merben ïann,
nämlich nur bann, menu bie greife oon einer anbetn
©teile au§ auf iijte ungefähre Bichtigîeit unb BreiSmürbiglett
geprüft merben îônnen. Slucb fjter mteber mug einem
bie ©Raffung einer geniralgeße neuerbtngS einleuchten.

Ste nun folgenben Slrtitel, bte ich ber Boßgänbigfelt
laiber noch folgen laffe, bebürfen faum einer befonberen
©rörterung, ba btefen im aßgemeinen o'gne mettereS ju=
gefiimmt merben îann, unb mo|l auch tn ben aßermelften
gäßen ge|anb|abt merben.

Qu SrtiM 15 habe ich nur ju bemerïen, bag btefer
unbebingt noch einer anbern Raffung unb eines genaueren
©tnbiumS bebarf, benn bie Bebalkion beSfelben ermedk
ben ©Inbrucf, bag bem SlrbeitSoergeber aßeS unb jegliches
Bec|t unb Blitfprache aus ber |ianb gerungen merben
foß. SBenn bort gefagt mirb : SBei biefem 3l£te foU eine

Bertretung ber oergebenben ©teile anmefenb fein, fo
|eigt bteS boc| gerabe fooiel, bag bieg eigentlich nidjt
notmenbig märe, aber immerhin geht e§ ihr frei ju
Eommen ober nidjt. 3«! ftnfce eS im ©egenteil roertloS,
ja beS ©erebeS megen birelt gefährlich» menn bie Be*
roerber bei ber ©röffnung anmefenb fetn moßen, benn
ba finb bie Offerten auf ihre re^nerif^e Bichtiafett
noch gar nidjt geprüft unb tonnen bie oersoffenen
Offerten ja boch fe|r gut oon ber ©emeinbe» ober
©taatSîanzlei geöffnet unb unterzeichnet bejm. an ihrer
©nbfumme abgefiempelt merben. QdEj &tn utit biefer
BrojiS bi§ bato feljr gut gefahren.

Slrt. 14. projette, ißläne ober SRufter, meiere ben

Angeboten beigelegt merben, bleiben im ©igentum beS

Submittenten unb bürfen ohne beffen guftimmung für
bie betreffenbe Bauausführung nicht benügt merben.

Slrt. 15. Bis zum ©röffnungStermlne müffen bte

©ingaben serfcgloffen bleiben. 3e'oe SJiitteilung über
BretSofferten ift unterfagt.

Sen Beroerbern ober ihren Beooßmächtigten fleht
eS frei, ber ©röffnung ber Angebote beizumohnen.

Bei biefem Sitte foU eine Bertretung ber oergebenben
©teile anmefenb fein; über benfelben ift ein $rototoü
ZU führen, baS bie Stamen ber Bemerber unb bie oon
ihnen eingereichten greife zu enthalten hui- Sie elnge»

langten Slngebote finb auf i^re arithmetifche Stichtigtett
Zu prüfen unb auf möglichft gleite BaftS zu brtngen,
unb eS finb bie tontrollierten unb nötigenfaßS torrigierten
©nbfummen ber einzelnen Slbfdjnttte auf überfi^tliche
SBelje in einer Sabeße zufammenzugeßen. Siefe ^3roto=
tolle unb Sabeßen flehen fämtliehen Bemerbern fofort
nach Bergebung zur @tnfict)tnahme offen.

Irl. 16. Born gufhlag» ber momöglich innert brei
SBodjen nach Slblauf ber ©tngabefrift zu erfolgen hat
ig famUicgen Submittenten unoerzügltch Kenntnis zu
geben.

Slrt. 17. über alle Bergebnngen finb genaue Korn
trollen zu führen, au§ benen erfnftlich finb :

a) bte BoranSagSpreife;
b) bte eingelaufenen Offerten;
e) bte f>öhe beS QufcglagSpreifeS.
Slrt. 18. SluSgefdjloffen oon ber Berudftdjtigung

finb, Singebote, melche

a) zu fpät eingelangt finb;
Ii) ben ber AuSfdjteibung zu ©ritnbe gelegten Be»

blngungen nicht entfprechen;
c") nach ihrem Inhalte unb ben eingereichten Broben

(SRugern) für ben beabfiegtigten QmedE nicht ge=

eignet fmb;
d) greife enthalten, bie mit ber betreffenben Slrbeit

ober Steferung in einem folsgen 3JligoergäUm§
flehen, bag eine orbnungSgemäge zeitlid^e ober
fachliche SluSführung nicïjt erroartet merben fann;

e) bte Bierlmale ungenügenber ©rfagrung unb ©ach»
lenntnis ober beS unlautern SöetibemerbeS ober
einer tünftlichen Bret§geigerung an ftch tragen;

f) oon Unternehmern eingereicht ftnb, bie
1. für tüchtige, pttnütlicge unb ooßftänbige StuS»

führung bie erforberlldje Sicherheit nicht bteten,
ober in gblge früherer Unterbtetnngen in KonfurS
gerieten, beziegungSroeifeStaehlagoerträge abfchloffen,
ober Söhne zahlen ober Slrbeitsbebingungen geEen,
melche hinter ben in ihrem ©emetbe am Bauort
üblichen Söhnen bezlehungSmelfe IrbeitSbebing»
ungen zurüclbletben.

SUS übliche Söhne gelten inSbefonbere biejenigen,
melche tn ben Sohniarifen enlhalten fmb, bie ge»

metnfam oon ben SReifter» unb 3frbeiterorgani=
fationen aufgegellt finb.

2. bie gemäg Slrt. 23 hlenacïj an fie gerichteten
fragen nicht beantroortet haben.

Slrt. 19. SMetiioetngaben gemerblidher Bereinigungen
fmb möglichft zu berüctfi<htigen,fofern bie@enehmigung ber
Arbeitsteilung ber oergebenben Be|örbe zugeftanben mirb.

Bei Bergebung ogne SluSfchreibung (Slrt. 1) unb
auch i" SäUen, in benen auf SluSfchreibung hin an»

nähernb gleichroertige Singebote erfolgen, ig auf Ber»
teilung ber Slrbeit Bebacht zu nehmen unb ig, menn
feine erngen ©rünbe bagegen fprechen, in ber Beutet»
gc|tigung regelmägig rolebertehrenber Submittenten ein
ben Berhältntiffen angemeffener SBechfel zu beobadhten.

Slrt. 20. SluSlänbifche Bemerber finb nur bann zu
berücffichtigen, menn bie betreffenben Irbeiten ober Siefe»

rungen oon anfäffigett firmen nicht ober nur zu roefent»

lieh ungüngigeren Bebtugungen ausgeführt merben tönnen.
Slrt. 21. Sie Bergebung barf nidEjt unter bem nach

Slrt. 3 feggegetlten äRinbefipreis erfolgen. SRaggebenb

für ben 8uf^lag ig ein in jeber Beziehung annehm»
bareS Angebot, baS etne einroanbfreie, oorf^riftSgemäge
unb rechtzeitige SluSführung ber Slrbeit bezm. Steferung
gemährleiftet.

Slrt. 22. übernommene Arbeiten bürfen nicht an
Unteratforbanten meitergegeben merben.

Slrt. 23. Um fegzufteHen, ob ein Bemerber bie

üblichen Söhne bezahle unb bißige Slrbeitsbebingungen
geße (Slrt. 18, tttera f), finb bie Behörben berechtigt,

ihm zu fchriftlicher Beantmortung fragen über bie f>öhe

ber Söhne, Arbeitszeit, Qa^I ber Sehrlinge, Sohnzufh'tag
für überftunben unb bergleihen oorzulegen. Ste ba»

herige In gaben ber Bemerber fmb für fie bei ber SlttS»

führung ber Slrbeit oexblnbltch.
Art. 24. Sen bei ben oergebenen Arbeiten be=

fhäftigten Arbeitern ig ber Sohn mtnbegenS aße 14

Sage auszuzahlen. Ste SluSzahlung barf nicht in einer

SBirtfcljaft gattfinben.
gür übergunben unb Bachtarbeit gnb bte in oer»

traglichen Beretnbarungen z^ifh®" Siebeitgebern unb
lrbeitnehmernoorgefehenen3uf<hlüge unb in ©rmangelung
folcher Beretnbarungen Qufh^ge oon 25 7» beS feg»

gefegten Sohnes zu bezahlen.
Auf Bauplätzen bürfen bie Unternehmer unb beren

StuffichtSperfonal ©etrânïe unb SebenSmittel nur oer»

laufen, menn eS burch befonbere Umgänbe geboten ig.
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Vom Submiffionswesen.
(Schlich.)

Art. 13. Kollektivàgaben sind gestattet; bei deren
Einreichung haben die Bewerber einen besonderen Be-
vollmächtigten zu bezeichnen und sich für das Angebot
und die vorschriftsgemäße Ausführung der übernommenen
Arbeit oder Lieferung solidarisch zu erklären.

Es ist weiter schon bereits erwähnt, unter welchen
Umständen eine Kollektiveingabe angenommen werden kann,
nämlich nur dann, wenn die Preise von einer andern
Stelle aus aus ihre ungefähre Richtigkeit und Preiswürdigkeit
geprüft werden können. Auch hier wieder muß einem
die Schaffung einer Zentralstelle neuerdings einleuchten.

Die nun folgenden Artikel, die ich der Vollständigkeit
halber noch folgen lasse, bedürfen kaum einer besonderen
Erörterung, da diesen im allgemeinen ohne weiteres zu-
gestimmt werden kann, und wohl auch in den allermeisten
Fällen gehandhabt werden.

Zu Artikel 15 habe ich nur zu bemerken, daß dieser
unbedingt noch einer andern Fassung und eines genaueren
Studiums bedarf, denn die Redaktion desselben erweck!
den Eindruck, daß dem Arbeitsvergeber alles und jegliches
Recht und Mitsprache aus der Hand gerungen werden
soll. Wenn dort gesagt wird: Bei diesem Akte soll eine

Vertretung der vergebenden Stelle anwesend sein, so

heißt dies doch gerade soviel, daß dies eigentlich nicht
notwendig wäre, aber immerhin steht es ihr frei zu
kommen oder nicht. Ich finde es im Gegenteil wertlos,
ja des Geredes wegen direkt gefährlich, wenn die Be-
werber bei der Eröffnung anwesend sein wollen, denn
da sind die Offerten auf ihre rechnerische Richtigkeit
noch gar nicht geprüft und können die verschlossenen
Offerten ja doch sehr gut von des Gemeinde- oder
Staatskanzlei geöffnet und unterzeichnet bezw. an ihrer
Endsumme abgestempelt werden. Ich bin mit dieser

Praxis bis dato sehr gut gefahren.

Art. 14. Projekte, Pläne oder Muster, welche den

Angeboten beigelegt werden, bleiben im Eigentum des

Submittenten und dürfen ohne dessen Zustimmung für
die betreffende Bauausführung nicht benützt werden.

Art. 15. Bis zum Eröffnungstermine müssen die

Eingaben verschlossen bleiben. Jede Mitteilung über

Pretsofferten ist untersagt.
Den Bewerbern oder ihren Bevollmächtigten steht

es frei, der Eröffnung der Angebote beizuwohnen.
Bei diesem Akte soll eine Vertretung der vergebenden

Stelle anwesend sein; über denselben ist ein Protokoll
zu führen, das die Namen der Bewerber und die von
ihnen eingereichten Preise zu enthalten hat. Die einge-

langten Angebote sind auf ihre arithmetische Richtigkeit
zu prüfen und auf möglichst gleiche Basis zu bringen,
und es sind die kontrollierten und nötigenfalls korrigierten
Endsummen der einzelnen Abschnitte auf übersichtliche
Weise in einer Tabelle zusammenzustellen. Diese Proto-
kolle und Tabellen stehen sämtlichen Bewerbern sofort
nach Vergebung zur Einsichtnahme offen.

Art. 16. Vom Zuschlag, der womöglich innert drei
Wochen nach Ablauf der Eingabefrist zu erfolgen hat,
ist sämtlichen Submittenten unverzüglich Kenntnis zu
geben.

Art. 17. über alle Vergebungen sind genaue Kon-
trollen zu führen, aus denen ersichtlich sind:

a) die Voranschlagspreise;
d) die eingelaufenen Offerten;
e) die Höhe des Zuschlagspreises.

Art. 18. Ausgeschloffen von der Berücksichtigung
sind. Angebote, welche

a) zu spät eingelangt sind;
d) den der Ausschreibung zu Grunde gelegten Be-

dtngungen nicht entsprechen;
<9 nach ihrem Inhalte und den eingereichten Proben

(Mustern) für den beabsichtigten Zweck nicht ge-
eignet sind;

ci) Preise enthalten, die mit der betreffenden Arbeit
oder Lieferung in einem solchen Mißverhältnis
stehen, daß eine ordnungsgemäße zeitliche oder
sachliche Ausführung nicht erwartet werden kann;

o) die Merkmale ungenügender Erfahrung und Sach-
kenntnis oder des unlautern Wettbewerbes oder
einer künstlichen Preissteigerung an sich tragen;

k) von Unternehmern eingereicht sind, die
1. für tüchtige, pünktliche und vollständige Aus-

führung die erforderliche Sicherheit nicht bieten,
oder in Folge früherer Unterbietungen in Konkurs
gerieten, beziehungsweiseNachlaßverträge abschlössen,
oder Löhne zahlen oder Arbeitsbedingungen stellen,
welche hinter den in ihrem Gewerbe am Bauort
üblichen Löhnen beziehungsweise Arbeitsbeding-
ungen zurückbleiben.

Als übliche Löhne gelten insbesondere diejenigen,
welche in den Lohntarifen enthalten sind, die ge-
metnsam von den Meister- und Arbeiterorgani-
sationen aufgestellt sind.

2. die gemäß Art. 23 hienach an sie gerichteten
Fragen nicht beantwortet haben.

Art. 19. Kollektivàgaben gewerblicher Vereinigungen
sind möglichst zu berücksichtigen, sofern die Genehmigung der
Arbeitsteilung der vergebenden Behörde zugestanden wird.

Bei Vergebung ohne Ausschreibung (Art. 1) und
auch in Fällen, in denen auf Ausschreibung hin an-
nähernd gleichwertige Angebote erfolgen, ist auf Ver-
teilung der Arbeit Bedacht zu nehmen und ist, wenn
keine ernsten Gründe dagegen sprechen, in der Berück-
sichtigung regelmäßig wiederkehrender Submittenten ein
den Verhältntissen angemessener Wechsel zu beobachten.

Art. 20. Ausländische Bewerber sind nur dann zu
berücksichtigen, wenn die betreffenden Arbeiten oder Liefe-

rungen von ansässigen Firmen nicht oder nur zu wesent-
lich ungünstigeren Bedingungen ausgeführt werden können.

Art. 21. Die Vergebung darf nicht unter dem nach
Art. 3 festgestellten Mindestpreis erfolgen. Maßgebend
für den Zuschlag ist ein in jeder Beziehung annehm-
bares Angebot, das eine einwandfreie, vorschriftsgemäße
und rechtzeitige Ausführung der Arbeit bezw. Lieferung
gewährleistet.

Art. 22. übernommene Arbeiten dürfen nicht an
Unterakkordanten weitergegeben werden.

Art. 23. Um festzustellen, ob ein Bewerber die

üblichen Löhne bezahle und billige Arbeitsbedingungen
stelle (Art. 18, litera k), sind die Behörden berechtigt,

ihm zu schriftlicher Beantwortung Fragen über die Höhe
der Löhne, Arbeitszeit, Zahl der Lehrlinge, Lohnzuschlag

für Überstunden und dergleichen vorzulegen. Die da-

herige Angaben der Bewerber sind für sie bei der Aus-
führung der Arbeit verbindlich.

Art. 24. Den bei den vergebenen Arbeiten be-

schäftigten Arbeitern ist der Lohn mindestens alle 14

Tage auszuzahlen. Die Auszahlung darf nicht in einer

Wirtschaft stattfinden.
Für Überstunden und Nachtarbeit sind die in ver-

traglichen Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern vorgesehenen Zuschläge und in Ermangelung
solcher Vereinbarungen Zuschläge von 25 °/o des fest-

gesetzten Lohnes zu bezahlen.
Auf Bauplätzen dürfen die Unternehmer und deren

Aufsichtspersonal Getränke und Lebensmittel nur ver-
kaufen, wenn es durch besondere Umstände geboten ist.
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Art. 25. 9Jitt bem Vewerber, welcher ben 8uf<hlag
erhalten fjai, tfl ein fchriftticher Vertrag über bte Auê»
fûhrung ber übernommenen Arbeit ober Sieferung ab»

pfd}tie|en.
2Bö jwifc^eit bem Schweiz. ^rtgenieuK^ unb Archt»

teltenoereln unb fthmeijertfchen Verufloetbäuben »et»
einbarie Normalien befielen, fallen blefe als Vertrags»
unterlagen bleuen.

^ebenfalls foil ber Sfnball beS Vertrages flat unb
beftimmt fein. Er foil auch bie SteferungS-, Garantie
unb 3al)lung8beblngungen regeln. ©le oergebenbe Ve
hörbe ift berechtigt, im Vertrage bie Vorf<|nften auf
zunehmen, welt|e fur bie richtige ©urchführung ber in
ben emfc|lägigen Veftimmungen nlebergelegten ®runb=
fäfee erforberlic| finb. ®ie auf ben ©egenfianb ber Ver»
gebung bezüglichen Pläne, SRufter unb bergletcfjen, fowie
tecfjntfche Vorfchriften finb bem Vertrag als Anlage bei»

zufügen unb als foldje beiberfetlS fcbtiffllclj anzuerkennen.
Überfchreitet baS Quantum ber 9Rehs> ober SRinber»

leifturtg 10 % ber wirtlich »ergebenen Arbeitsmenge ober
Sieferung, fo ftnb neue Vereinbarungen p treffen.

©teS tjat auch ftattpfinben, fofern fiel) tn ber AuS>

führung ber auf ElnhettSprelfe f)irt »ergebenen Arbeiten
ober Sleferungen bie ©itnenfionen ober fonftigen Infor»
betungen, welche auf bie Preisberechnung »on erheb
lisent Einflufj finb, änbern.

©aglohnarbeiten unb bapgehörige 3JiateriaGteferungen
follen im Vertrage befonberS geregelt werben. ©ofern bicS

unterlaffen wirb, follen bie üblidjen preife bafür berechnet
werben.

Art. 26. Vet ArbeitSnteberlegung (Streit, ©perre
je.) im ©efdjäfte beS betreffenben Unternehmers »er»
länger! ftch bie VoHenbungSfrift ohne ©chobenerfahpfticht
um bie ffiauer ber tn Vetracht fatlenben ElnfMIung.

Art. 27. SMljrenb ter Ausführung einer oerge»
benen Arbeit unb bei ber Abnahme berfeiben ober einer
Sieferung foil eine poetläfüge unb fac|männifehe Kort-
troäe über beren VertragSmäfjigteit fiattfinben.

Art. 28. Abnahme, Vachmafi unb Abrechnung haben
nach Vollenbuttg ber Arbeit ober Ausführung ber Sie»

ferung möglich ft halb ftattjufinben. ©ie VedpungS»
fteÜung foK binnen brei SRonaten, »on ber Veenbigung
ber Arbeit ober Sieferung an gerechnet, erfolgen.

Erftreclt [ich bie Ausführung über einen längern gelt»
raunt, fo follen »erhäliniSmäfjige 3lbfc|)lag§aal9lu«gen ge»

letfiet werben, bie bis auf 90 ®/o beS jeweiligen SffierteS

p gehen haben.
Va^mafi unb Abrechnung haben nach ben im be>

treffenben Verufe üblichen AuSmafjnormen p gesehen.
Art. 29. ©icherhett (Kaution) foil nur bei gröfietn

Arbeiten »erlangt werben; fie barf 10®/« ber Voran»
fchlagfumme nicht überfteigen. ©ie foil in ber Siegel
burch Vürgfdjaft ober Vealtauiion geleiftet werben.

Varlautionen bürfen nur aulnahntSwetfe »erlangt
werben unb finb pnt jeweiligen SombarbjinSfufj ber
9laiionatbanf p »erzinfen.

®ie Vfldgabe ber Kaution hat ohne ätetpg nach
Erfüllung fämilicher Verpflichtungen, für bie fie geöient
hat, p erfolgen.

9Rit ber AuffteUung De§ oben befprodjenen SRufierS
einer ©ubmiffionSoerorbnung ift unbefirilten ein rtefiger
Schritt pr VetooOlomnung beSfelben getan worben,
boi| barf man je^t nicht fülle flehen, benn »on einer
refilofen Erlebigung ber Angelegenheit tann noch tetneS»

falls gefprocljen werben.
3d) möchte bie Erörterung bahin refultteren laffen, bajj ich

bie ©Raffung eines neutralen DbmannS, wie
bteS bereits angeführt würbe, fpejieH tn ben Vorbergtunb
ftellen möchte. Ein foldjet Dbmann tann fid) ber ©adje
auSf^ltehltch annehmen, ftch gehörig einarbeiten unb

hauptfächltch am weiteren Ausbau beS ©ubmiffionlmefenS
mithelfen, bamit ift auch beiben ©etlen gebleut, fotooljt
bent Unternehmer als bent Arbeitgeber. R,

Heber bie (Sefcfjaftsla^e
in ber Schwei.} int 3al?rc |<>u»

wirb »on ber Van! S eu & ©o. tn 3 ö r ifolgenbeS
berichtet: ®ie Eifen» unb 9Rafchinen 3nbuftrie
war währenb beS gattjen QahreS mit Aufträgen reichlich
oerfehen. ©agegen hat bie Vohftoffrage troh beS Ab»
EommenS mit ©eutf^Ianb eine bebrohliehe gornt ange»
nommen, befonberS fsitbem ba§ beutfshe KrtegSrntnifterium
jpanb auf äße Vohftoffe legt, bie ber Kriegsführung
Dienen. Engtanb unb ffranfrelch fielen fchon p Vegtttn
öeS Krieges als Sieferanten »on SRetall unb Kohlen
auf er Vetracht, unb an einen Erfah auS neutralen
Säubern, befonberS aus Vorbamerüa, war aus »er»
fchiebenen ©rünben bis je^t nicht p beulen, um fo
weniger, als es an nähern Verhungert p atnertfanifchen
Vrobujenten unb an etner ausgebauten unb bewährten
VepgSorganifation fehlte, ©le größte ©chwierigîeit liegt
aber in ber mattgelnben ©onnage unb in ben unge»
nügenben ©ranSportmöglichMten »om SReere nach ber

Schwefj ©te greife fämtlic^er SRohftoffe haben nach»

gerabe einen fabelhaften Veforb erhielt unb ftnben nur
in ben Verlaufspreifen jener Erjeugniffe einen ent»

fpre^enben Ausgleich, bie oom Krieg ober ber Kriegs»
inbuftrie unbebingt benötigt werben. ES notierten per
©onne franlo »erpllt Station Qürich in Uranien:

@nbeQtmi ©liberum ©nbegutri ©ttbeO£to6er

iRoheifen Str. 3
pmalif-ffolKifen.

'JtunDetfen
•Hunbftahl
©robbte^e- • •

Feinbleche
Kupferblech • •

©aS V auge wer be hat ein fdjlechteS 3ahr hinter
jie|. ES begann im ßeichen tieffier ©epteffion unb enbet
mit trüben Ausfichten für bie nächfte gulunft. ©te nor»
malen Aufträge blieben auf ein SRintmum rebugiert unb
umfaften nicht einmal einen ©rittel ber frühern Pro«
bullion, ©ie wenigen Qnbuftciebauten muften p niebrigen
preifen übernommen werben, unb bie Ausführung Ittt
ftar! unter bem 9)1angel an qualifizierten Arbeitern, ©er
ABohnungSbau wirb gehemmt burch bie hohen SRateriat»

pretfe, ben ungünfti'gen ArbeitSmarlt, fowie burch bie

unfcchete Qulunft.
©ie Uhren inbuftrie blidt im aligemeinen auf ein

befriebigenbeS 3al)t prüct. ©ie weftfchweljerifchen ga»
brifen, welche »orwiegenb ©olbuhren unb überhaspt
teurere SBetle fabrizieren, wiefen freilich burdjwegS einen

geringeren VefchäftigungSgrab auf all bie Unternehmen
ber SRorbfc|metz, wie beifplelSweife bie folothurnifdjen
Fabrifen, bie ft^ in ber Çauptfadje mit ber Erfteilunq
billigerer Artilel, tnSbefonbere »on Arntbanbuhren 6e»

fchäfiigen. ©rofe Veunruh'igung erzeugte baS neuefte

engtif^e Einfuhroerbot für ©olbuhren, baS bie weft«

fdhweigerif^en Fabrilen um fo mehr trifft, als ftch ber

Verlauf nach bem Vereinigten Königreiche nach wb nach

wieber gebeffert hatte, ©te iRaehfrage für billigere SBerfe

ift bagegen alS eine fehr gute zu bezeichnen, Erfdjwerenb
wirlten neben ben wachfenben Stoqftoffforgen bie @nt»
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84 106 137 142
95 170 360 390

155 205 250 400
165 225 300 450
150 215 320 400
190 255 450 550

1950 4500 8500 9000
1850 3750 8000 8500
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Art. 25. Mit dem Bewerber, welcher den Zuschlag
erhalten hat, ist à schriftlicher Vertrag über die Aus-
sührung der übernommenen Arbeit oder Lieferung ab-
zuschließen.

Wo zwischen dem Schweiz. Ingenieur- und Archi-
tektenverein und schweizerischen Berufsverbänden ver-
einbarte Normalien bestehen, sollen diese als Vertrags-
unterlagen dienen.

Jedenfalls soll der Inhalt des Vertrages klar und
bestimmt sein. Er soll auch die Lieferung?'-, Garantie
und Zahlungsbedingungen regeln. Die vergebende Be
hörde ist berechtigt, im Vertrage die Vorschriften aus
zunehmen, welche für die richtige Durchführung der in
den einschlägigen Bestimmungen niedergelegten Grund-
sähe erforderlich sind. Die auf den Gegenstand der Ver-
gebung bezüglichen Pläne, Muster und dergleichen, sowie
technische Vorschriften sind dem Vertrag als Anlage bei-
zufügen und als solche beiderseits schriftlich anzuerkennen-

Überschreitet das Quantum der Mehr- oder Minder-
letstung 10 °/o der wirklich vergebenen Arbeitsmenge oder
Lieferung, so sind neue Vereinbarungen zu treffen.

Dies hat auch stattzufinden, sofern sich in der Aus-
führung der auf Einheitspreise hin vergebenen Arbeiten
oder Lieferungen die Dimensionen oder sonstigen Anfor-
derungen, welche auf die Preisberechnung von erheb
lichem Einfluß sind, ändern.

Taglohnarbeiten und dazugehörige Materiallieferungen
sollen im Vertrage besonders geregelt werden. Sofern dies
unterlassen wird, sollen die üblichen Preise dafür berechnet
werden.

Art. 26. Bei Arbeitsniederlegung (Streik, Sperre
ze.) im Geschäfte des betreffenden Unternehmers ver-
längert sich die Vollendungsfnst ohne Schadenersatzpflicht
um die Dauer der in Betracht fallenden Einstellung.

Art. 27. Während der Ausführung einer verge-
benen Arbeit und bei der Abnahme derselben oder einer
Lieferung soll eine zuverläßige und fachmännische Kon-
trolle über deren Vertragsmäßigkeit stattfinden.

Art. 28. Abnahme, Nachmaß und Abrechnung haben
nach Vollendung der Arbeit oder Ausführung der Lie-
ferung möglichst bald stattzufinden. Die Rechnungs-
stellung soll binnen drei Monaten, von der Beendigung
der Arbeit oder Lieferung an gerechnet, erfolgen.

Erstreckt sich die Ausführung über einen längern Zeit-
räum, so sollen verhältnismäßige Abschlagszahlungen ge-
leistet werden, die bis auf 90 °/o des jeweiligen Wertes
zu gehen haben.

Nachmaß und Abrechnung haben nach den im be-

treffenden Berufe üblichen Ausmaßnormen zu geschehen.
Art. 29. Sicherheit (Kaution) soll nur bei größern

Arbeiten verlangt werden; sie darf 10°/» der Voran-
schlagsumme nicht übersteigen. Sie soll in der Regel
durch Bürgschaft oder Realkaution geleistet werden.

Barkautionen dürfen nur ausnahmsweise verlangt
werden und sind zum jeweiligen Lombardzinsfuß der
Nationalbank zu verzinsen.

Die Rückgabe der Kaution hat ohne Verzug nach
Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen, für die sie gedient
hat, zu erfolgen.

Mit der Aufstellung ves oben besprochenen Musters
einer Submiffionsoerordnung ist unbestritten ein riesiger
Schritt zur Vervollkomnung desselben getan worden,
doch darf man jetzt nicht stille stehen, denn von einer
restlosen Erledigung der Angelegenheit kann noch keines-
falls gesprochen werden.

Ich möchte die Erörterung dahin resultieren lassen, daß ich
die Schaffung eines neutralen Obmanns, wie
dies bereits angeführt wurde, speziell in den Vordergrund
stellen möchte. Ein solcher Obmann kann sich der Sache
ausschließlich annehmen, sich gehörig einarbeiten und

hauptsächlich am weiteren Ausbau des Submissionswesens
mithelfen, damit ist auch beiden Teilen gedient, sowohl
dem Unternehmer als dem Arbeitgeber. U,

Aeber die Geschäftslage,
in der Schweiz im Jahre

wird von der Bank Leu >.ì Co. in Zürich folgendes
berichtet: Die Eisen- und Maschinen-Industrie
war während des ganzen Jahres mit Aufträgen reichlich
versehen. Dagegen hat die Rohstoffrage trotz des Ab-
kommens mit Deutschland eine bedrohliche Form ange-
nommen, besonders seitdem das deutsche Kriegsministerium
Hand auf alle Rohstoffe legt, die der Kriegsführung
Neuen. England und Frankreich fielen schon zu Beginn
Ses Krieges als Lieferanten von Metall und Kohlen
außer Betracht, und an einen Ersatz aus neutralen
Ländern, besonders aus Nordamerika, war aus ver-
schtedenen Gründen bis jetzt nicht zu denken, um so

weniger, als es an nähern Beziehungen zu amerikanischen
Produzenten und an einer ausgebauten und bewährten
Bezugsorganisation fehlte. Die größte Schwierigkeit liegt
aber in der mangelnden Tonnage und in den unge-
nügenden Transportmöglichkeiten vom Meere nach der
Zchweiz Die Preise sämtlicher Rohstoffe haben nach-
gerade einen fabelhaften Rekord erzielt und finden nur
in den Verkaufspreisen jener Erzeugnisse einen ent-
sprechenden Ausgleich, die vom Krieg oder der Kriegs-
industrie unbedingt benötigt werden. Es notierten per
Tonne franko verzollt Station Zürich in Franken:

Ende Juni Ende Juni Ende Juni Ende Oktober

Roheisen Nr. 3

Wsiit-Wän -

Runvetsen.
Rundstahl.
Grobbleche.
Feinbleche
Kupferblech

Das Baugewerbe hat ein schlechtes Jahr hinter
sich. Es begann im Zeichen tiefster Depression und endet
mit trüben Aussichten für die nächste Zukunft. Die nor-
malen Aufträge blieben auf ein Minimum reduziert und
umfaßten nicht einmal einen Drittel der frühern Pro-
duktion. Die wenigen Industriebauten mußten zu niedrigen
Preisen übernommen werden, und die Ausführung litt
stark unter dem Mangel an qualifizierten Arbeitern. Der
Wohnungsbau wird gehemmt durch die hohen Material-
preise, den ungünstigen Arbeitsmarkt, sowie durch die

unsichere Zukunft.
Die Uhren industrie blickt im allgemeinen auf ein

befriedigendes Jahr zurück. Die westschweizerischen Fa-
briken, welche vorwiegend Golduhren und überhaupt
teurere Werke fabrizieren, wiesen freilich durchwegs einen

geringeren Beschäftigungsgrad aus als die Unternehmen
der Nordschweiz, wie beispielsweise die solothurnischen
Fabriken, die sich in der Hauptsache mit der Erstellung
billigerer Artikel, insbesondere von Armbanduhren be-

schäftigen. Große Beunruhigung erzeugte das neueste

englische Einfuhrverbot für Golduhren, das die west-

schweizerischen Fabriken um so mehr trifft, als sich der

Verkauf nach dem Vereinigten Königreiche nach und nach

wieder gebessert hatte. Die Nachfrage für billigere Werke

ist dagegen als eine sehr gute zu bezeichnen. Erschwerend
wirkten neben den wachsenden Rohstoffsorgen die Ent-
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